
ENTSCHLIESSUNGSANTRAG 

des Abgeordneten Christian Hafenecker, MA 
und weiterer Abgeordneter 
betreffend Abschaffung der ORF-Zwangssteuer! 

eingebracht im Zuge der Debatte über den Tagesordnungspunkt 9, Bericht des 
Verfassungsausschusses über den ORF-Jahresbericht 2023 und 
ORF-Transparenzbericht 2023 gemäß § 7 sowie § 7a ORF-Gesetz, vorgelegt von der 
Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien (111-114512531 d.B.), in 
der 264. Sitzung des Nationalrates, XXVII. GP, am 16. Mai 2024. 

Seit dem 1. Jänner 2024 müssen die Österreicher einen in relevanten Teilen 
verfassungswidrigen1 ORF mit einer Zwangssteuer finanzieren. Die notwendige 
Transformation des öffentlich-rechtlichen Senders von einem durchpolitisierten 
Rundfunk, hin zu einem versch lankten Grundfunk, wird jedoch weiter verschleppt. 

Stattdessen werden alle Österreicher zwangsweise verpflichtet, monatlich für den ORF 
zu bezahlen, ganz egal , ob man ein Empfangsgerät besitzt, oder nicht. Die 
Haushaltabgabe bedeutet, dass bis zu 700.000 Haushalte zusätzlich zur Kasse 
gebeten werden. Denn statt 3,3 Mill ionen GIS-Zahlern sind jetzt 4,02 Millionen 
Menschen in Österreich verpflichtet, eine ORF-Zwangssteuer zu entrichten. Gerade 
die Jugend , die in der Regel über ein niedrigeres Haushaltseinkommen verfügt, wird 
von diesen Plänen massiv getroffen, konsumiert diese doch durchschnittlich wenig bis 
gar keine ORF-Programme, muss aber mitten in der Teuerungswelle zusätzliche 
Mehrbelastungen stemmen. 

Damit entpuppte sich auch das Argument einer „für alle billigeren Alternative zur GIS­
Gebühr'' als reiner Marketing-Gag. Die Haushaltsabgabe spült dem ORF nämlich 
weitere Millionen ins Budget: Wurden für 2023 noch Einnahmen in der Höhe von 676,2 
Millionen Euro aus der GIS erwartet, erweitert sich der Kreis der Bezahler ab 2024 auf 
vier Millionen Haushalte. Die neue Abgabe beträgt - bundeslandabhängig - bis zu 
24,50 Euro monatlich, rund 16,70 Euro davon fließen an den ORF. Das macht rund 
800 Millionen Euro für den ORF. Ein Plus von satten 18 Prozent! 

Die notwendige Motivation zu Reformen und Objektivität entsteht beim ORF durch die 
geplante Haushaltsabgabe an keiner Stelle. Wenn jeder Österreicher ohnehin 
zwangsweise für den ORF bezahlen muss, hat man in den gut dotierten Chefetagen 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks keinerlei Grund, für eine faire und vor allem 
konkurrenzfähige Berichterstattung zu sorgen, die auch der verfassungsmäßig 
verankerten Unparteilichkeit gerecht wird . 

Es braucht daher anstelle eines aufgeblähten Rundfunks einen verschlankten 
„Grundfunk", der den grundlegenden Bildungsauftrag wahrnimmt. Gerade weil 
Millionen Österreicher einer ungewissen Zukunft in Zeiten von Teuerung , Krieg und 
Inflation entgegenblicken, darf es unter keinen Umständen zu einer weiteren Steuer­
Mehrbelastung für die Bürger in Form einer ORF-Haushaltsabgabe kommen. 

1 https://www.vfgh.gv.at/downloads/VfGH-Erken ntnis G 215 2022 vom 5. Oktober 2023.pdf 
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Statt die Bevölkerung weiter zu belasten und damit die Inflation in die Höhe zu treiben, 
braucht es eine Sofortentlastung. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden 

Entschließungsantrag 

Der Nationalrat wolle beschließen: 
„Die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Nationalrat eine Regierungsvorlage zur 
Abschaffung der ORF-Zwangssteuer bzw. Haushaltsabgabe zuzuleiten. " 
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